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Bundeskanzler 

Anfragebeantwortung 
 

An die 
Präsidentin des Nationalrats 
Maga  Barbara PRAMMER 
Parlament 
1017     W i e n 

GZ: BKA-353.110/0198-I/4/2010 Wien, am 14. Dezember 2010
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
 
Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Hübner, Kolleginnen und Kollegen haben am 

15. Oktober 2010 unter der Nr. 6614/J an mich eine schriftliche parlamentarische An-

frage betreffend Ständige Vertretung Österreichs bei der EU in Brüssel gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1, 2 und 13:  

 Welche Auslandsdienstreisekosten sind Ihrem Ressort in den Jahren 2005 - 2008 
spezifisch für Reisen von und nach Brüssel entstanden? 

 Wie viele Beamte Ihres Ressorts sind aus Wien, wie oft und wie lange zu welchen 
Sitzungen nach Brüssel in den Jahren 2005 - 2008 gefahren? 
a.)Wie wurde sichergestellt, dass die Aufgabe nicht durch einen Kollegen der 
Ständigen Vertretung hätte wahrgenommen werden können? 

 Wie erklären Sie die Notwendigkeit der Beschickung der Sitzungen aus Wien mit rund 
39% obwohl die Ständige Vertretung selbst einen hohen Personalstand aufweist?
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Die Kosten für Dienstreisen zu den erforderlichen Sitzungen bei entsprechenden 

Organen der Europäischen Union  betrugen  für die Jahre 2005 bis 2008 insgesamt  

€ 480.177,15 vor Refundierung der Reisekosten durch EU-Institutionen. Diese 

Refundierung betrug vor Berücksichtigung der Rückerstattung durch das Ratssekretariat 

- für Dienstreisen zu Ratsarbeitsgruppen wurden gesondert Kosten erstattet - für den 

Zeitraum 2005 – 2008 gesamt € 86.642,65. 

 

Erfasst wurden bei dieser Aufstellung Teilnahmen von MitarbeiterInnen des Bundes-

kanzleramts an Sitzungen von EU-Gremien. An 119 solcher Dienstreisen nahmen im 

Jahr 2005 126 MitarbeiterInnen des Bundeskanzleramts teil, im Jahr 2006 220 Mitar-

beiterInnen an 187 Sitzungen, im Jahr 2007 161 an 156 und im Jahr 2008 145 an 131. 

Die Dienstreisen dauerten meist ein oder zwei Tage.  

 

Nicht erfasst ist die Teilnahme an Konferenzen, Workshops und sonstigen einzelfall-

bezogenen Terminen, an Tagungen des Ausschusses der Ständigen Vertreter, infor-

mellen und formellen Räten oder Ministerkonferenzen. Sitzungen aus dem Bereich der 

Sektion II – Frauenangelegenheiten und Gleichstellung – sind erst ab 1.3.2007 

(Zugehörigkeit zum BKA) erfasst. Gremienteilnahmen aus dem bis 28.2.2007 zum 

Bundeskanzleramt ressortierenden Bereich Kunst sind aus technischen Gründen nicht 

erfasst. Die Tätigkeit von MitarbeiterInnen in Arbeitsgruppen des EUPAN-Netzwerkes 

(European Public Administration Network) ist nicht angeführt, da es sich hierbei um kein 

Gremium der EU handelt, sondern um ein informelles Netzwerk der Mitgliedstaaten für 

den Bereich der Öffentlichen Dienste in Europa. 

 

Sinn und Zweck der Sitzung und der allfälligen Kostenrefundierung durch die EU ist, die 

notwendige Fachexpertise aus der nationalen Verwaltung einzubringen und die 

Wahrung der Interessen der Mitgliedstaaten sicherzustellen. Zu betonen ist, dass so-

wohl bei Ratsgruppensitzungen als auch bei anderen Fachgremien abhängig vom je-

weiligen Verhandlungsgegenstand das spezifische Wissen von FachexpertInnen aus 

den zuständigen Ressorts in Wien unentbehrlich ist und dies nicht ausschließlich durch 

die entsandten MitarbeiterInnen an der ÖV Brüssel bereitgestellt werden kann. Die 

Teilnahme einer Mitarbeiterin der Ständigen Vertretung erfolgt zum Teil subsidiär, wenn 

die Entsendung aus der nationalen Verwaltung nicht möglich ist. Darüber hinaus gibt es 

Sitzungen, die typischerweise ausschließlich von Vertreterinnen der Ständigen 
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Vertretung beschickt werden (Ausschuss der Ständigen Vertreter, Attachésitzungen), da 

sie die umfassende Kenntnis des Verhandlungsstandes in vorgelagerten Gremien 

erfordern. 

 

Zu Frage 3: 

 Warum konkret wurde auf die vom Rat der EU gestellte Möglichkeit zum Ersatz von 
Ausgaben für Auslandsdienstreisen am Antragsweg seitens Ihres Ressorts 
verzichtet? 
a.) Wie hoch beziffert sich der in Ihrem Ressort in den Jahren 2005 - 2008 und 2009 
entstandene Fehlbetrag? 

 

Es gibt keinen Verzicht auf Ausgabenersatz (siehe auch die beigeschlossenen Rund-

schreiben 1 bis 3, die zur Sicherstellung einer einheitlichen Vorgangsweise vom Bun-

deskanzleramt erlassen wurden). 

 

Zu Frage 4: 

 Wie wurde bisher konkret der bereits 1995 seitens des BMEIA eingebrachte Minis-
terratsvortrag zur Personaleinsatzoptimierung im Sinne des BHG seitens Ihres Res-
sorts umgesetzt? 

 

Die Ständige Vertretung Österreichs bei der Europäischen Union in Brüssel vertritt die 

Bundesregierung gegenüber den Mitgliedstaaten und Institutionen der EU. Um eine 

aktive und wirkungsvolle Vertretung der österreichischen Interessen im Rahmen der EU 

zu ermöglichen, ist eine angemessene, den Aufgaben entsprechende personelle 

Ausstattung notwendig.  

 

Der Mitarbeiterstab der Abteilung Bundeskanzleramt bei der Ständigen Vertretung Ös-

terreichs bei der Europäischen Union in Brüssel besteht derzeit - einschließlich der 

Leitung - aus vier Fachreferentinnen sowie einer Sekretariatskraft.  

 

Im Jahr 1995 bestand der Personalstand des Bundeskanzleramtes an der Ständigen 

Vertretung Österreichs bei der Europäischen Union insgesamt aus vier Bediensteten. 

Die Erhöhung des Personalstandes um eine Bedienstete ist durch die Aufgabenver-

mehrung, insbesondere in den Bereichen E-Government, audiovisuelle Medienange-

legenheiten, Digitale Agenda, Frauenangelegenheiten und Gleichstellung bedingt.  
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Aktuell zeigt sich weiters eine deutliche Erhöhung der Tagungsfrequenz des Euro-

päischen Rates. Zudem kommt dem Bundeskanzleramt die koordinierende Rolle im EU 

2020-Prozess zu, welche erhebliche Kapazitäten bindet. Schließlich gilt die Maxime, die 

in den EU-Institutionen tätigen ÖsterreicherInnen bestmöglich zu betreuen und die 

Interessen Österreichs bestmöglich in den EU-Institutionen zu vertreten.  

In den Jahren der EU-Ratpräsidentschaften wurde der Personalstand an der Ständigen 

Vertretung temporär erhöht, da der Ständigen Vertretung diesbezüglich eine besondere 

Rolle zugekommen ist. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten zusätzliche 

Aufgaben, wie die Vorsitzführung in zahlreichen Ausschüssen und Arbeitsgruppen, die 

terminliche Koordination von rund 2000 Sitzungen sowie die Zusammenarbeit mit dem 

Europäischen Parlament wahrnehmen. 

 

Zu den Fragen 5, 10 bis 12 und 16: 

 Welche Maßnahmen haben Sie in Ihrem Ressort getroffen um die Tätigkeits-, Leis-
tungs- oder Erfolgsberichte samt Kennzahlen in Bezug zum Ressourceneinsatz bei der 
Ständigen Vertretung transparent darzustellen?  
a.) Wie sieht der Tätigkeits-, Leistungs- oder Erfolgsbericht samt Kennzahlen in Bezug 
Ihres Ressorts bei der Ständigen Vertretung aus? 

 Welche Maßnahmen haben Sie in Ihrem Ressort oder mit dem BMeiA, getroffen um 
eine Verbesserung des Internetauftrittes respektive deren Vereinheitlichung zur 
Verbesserung der Präsentation der Aufgaben und Leistungen sowie zur besseren 
Darstellung der Strukturen (inkl. Personalverwendungsverzeichnis) und Arbeitsweisen 
der EU zu bewirken? 
a.) Wenn keine Maßnahmen, warum nicht? 

 Wie erklären Sie sich, trotz ministerieller und interministerieller Abstimmung, dass 
14% der Weisungen weniger als 2 Stunden vor der Sitzung der ständigen Vertreter 
einlangen? 
a.) Welche diesbezüglichen Maßnahmen haben Sie für die Hinkunft getroffen? 
b.) Wenn keine Maßnahmen, warum nicht? 

 Wie erklären Sie sich, trotz ministerieller und interministerieller Abstimmung, dass 
15% der Weisungen erst während der Sitzung der ständigen Vertreter einlangen? 
a.) Welche diesbezüglichen Maßnahmen haben Sie für die Hinkunft getroffen? 
b.) Wenn keine Maßnahmen, warum nicht? 

 Sind Sie der Auffassung, dass das Europa-Abkommen 1994 v. 22. 04. 1994 von SPÖ 
und ÖVP mit den Sozialpartnerorganisationen und deren dauerhafte Einbindung in 
die Ständige Vertretung, nach erfolgter Europäischer Integration Österreichs in die 
EU, noch zeitgemäß und unabdinglich ist? 
a.) Wenn ja, begründen Sie dies? 
b.) Wenn nein, warum nicht? 
c.) Welche direkten und indirekten Kosten entstehen Ihrem Ressort jährlich aufgrund 

dieser Einbindung? 
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Ich verweise auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 6612/J durch den 

Herrn Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten. 

 

Zu Frage 6: 

 Warum schienen Mitarbeiter Ihres Ressorts nicht im Personalverwendungsver-
zeichnis der Ständigen Vertretung auf? 

 

Diese Frage betrifft keinen Gegenstand der Vollziehung des Bundeskanzleramts. 

 

Zu den Fragen 7 bis 9: 

 Wie erklären Sie konkret die unterschiedliche Form und Höhe von ausbezahlten 
Gehaltszuschlägen ohne gesetzliche Grundlage an Mitarbeiter Ihres Ressorts bei der 
Ständigen Vertretung? 
a.) Wie werden Sie die fälschlich ausgezahlten Beträge wieder einbringen? Wenn 
keine Einbringung, warum nicht? 

 Wie erklären Sie konkret die Praxis von monatlichen Vorschüssen für gewährte 
Zuschläge an Mitarbeiter Ihres Ressorts bei der Ständigen Vertretung? 

 Wie erklären Sie konkret die nicht immer den gesetzlichen Bestimmungen entspre-
chende Zuerkennung von Wohnkostenzuschüssen, Funktionszuschlägen und 
Überstundenvergütungen an Mitarbeiter Ihres Ressorts bei der Ständigen Vertretung? 
a.) Welche Maßnahmen haben Sie diesbezüglich getroffen? Wenn keine, warum 
nicht? 
b.) Wie werden Sie die fälschlich ausgezahlten Beträge wieder einbringen? Wenn 
keine Einbringung, warum nicht? 

 

Bei den missverständlich als „Gehaltszuschläge“ bezeichneten Zahlungen handelt es 

sich einerseits konkret um die vorschussweise Zuweisung für Repräsentationsausgaben 

an jene einzelnen Bediensteten, die auf Grund ihrer besonderen Stellung zur aktiven 

Wahrung der Interessen und Förderung des Ansehens der Republik Österreich im 

Ausland sowie gegenüber zwischenstaatlichen Einrichtungen, internationalen Or-

ganisationen und anderen Völkerrechtssubjekten berufen sind. Zweck dieser Voraus-

zahlungen ist es, diese Bediensteten vorweg mit jenen Mitteln auszustatten, die sie zur 

Erfüllung dieser Aufgaben regelmäßig auslegen. Es handelt sich dabei um die 

Refundierung von Repräsentationsausgaben, nicht aber um individuelle besoldungs-

rechtliche Ansprüche dieser Personen. Die unterschiedliche Form und Höhe dieser 

Vorauszahlungen ist von der jeweiligen Funktion der Bediensteten und dem damit 

verbundenen Repräsentationsauftrag abhängig. Die vom Rechnungshof aufgeworfene 

Frage, ob eine gesetzliche Grundlage hiefür besteht, ist derzeit Gegenstand inter-

ministerieller Abklärung. 
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Von einer fälschlichen Auszahlung kann hier nicht gesprochen werden: Die mittels HV-

SAP im Voraus angewiesenen Beträge sind gegen Nachweis der widmungsgemäßen 

Verwendung regelmäßig abzurechnen, die nicht verbrauchten Mittel sind zurück zu 

erstatten. Eine gemeinsame Auszahlung dieses Vorschusses mit den Bezügen erfolgt 

seit 1.7.2005 im Bundeskanzleramt nicht mehr. 

 

Weiters haben Bedienstete, die einer im Ausland gelegenen Dienststelle zur dauernden 

Dienstleistung zugewiesen sind und dort wohnen müssen, Anspruch auf den Ersatz der 

besonderen Kosten, die ihnen durch die Verwendung im Ausland notwendigerweise 

entstehen oder entstanden sind. Die Gewährung der Auslandsverwendungszulage und 

des Wohnkostenzuschusses erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und den 

Bestimmungen der Auslandsverwendungsverordnung. Die Auszahlung erfolgt hier 

entsprechend dem Gehaltsgesetz 1956 monatlich mit den Bezügen. 

Überstundenvergütungen wurden keine gewährt.  

 

Eine vom Rechnungshof anlässlich einer Überprüfung in einem Einzelfall beanstandete 

Höhe des Wohnkostenzuschusses wurde vom Bundeskanzleramt berichtigt.  

 

Zur Frage 14: 

 Welche Förderungen für "Integrationspolitische Tätigkeiten" erhielten die Land-
wirtschaftskammer, die Bundesarbeitskammer, sowie der Gewerkschaftsbund, 
tabellarisch pro Jahr und Zweck dargestellt, in den Jahren 2005 - 2008 seitens Ihres 
Ressorts? 
a.) Welche Förderungen erhielten die o.a. seit 2009 seitens Ihres Ressorts? 

 

Für „Integrationspolitische Tätigkeiten“ erhielt der Österreichische Gewerkschaftsbund in 

den Jahren 2008 und 2009 eine Förderung von insgesamt € 60.000,00 für das Projekt 

„European Vision- Meine Stimme in Europa“.  
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Zur Frage 15: 

 Welche Maßnahmen haben oder werden Sie, durch ministerielle oder interminis-
terielle Abstimmung oder Ähnlichem treffen um die durchschnittliche Delegations-
größe bei EU-Ministerräten oder Ratsarbeitsgruppen zu reduzieren? 
a.) Wenn keine Maßnahmen, warum nicht? 

 

Die Größe der Delegation wird nach Notwendigkeit der jeweiligen Sitzung bestimmt. 

Darüber hinaus bestehen im Bundeskanzleramt interne Anweisungen, die nicht un-

bedingt erforderliche Mehrfachteilnahmen an Sitzungen ausschließen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Anlagen 
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GZ ●  BKA-924.401/0017- I I I /2 /2006 
ABTEILUNGSMAIL ●  I I I2@BKA.GV.AT 

BEARBEITERIN ●  FRAU KARIN DOPPLER 
PERS. E-MAIL ●  KARIN.DOPPLER@BKA.GV.AT 

TELEFON ●  01/53115/7166 

 Antwort  bit te  unter Anführung der GZ an die Abtei lungsmail  

 
 
An 
 
die Präsidentschaftskanzlei, 
die Parlamentsdirektion, 
den Rechnungshof, 
die Volksanwaltschaft, 
den Verfassungsgerichtshof, 
den Verwaltungsgerichtshof, 
 
zur Kenntnis. 
 
gesondert an: 

das Bundeskanzleramt; Sektion I, Abteilung I/2, Referat I/2/a, Abteilung I/3 
das Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten; Sektion VI, Abteilung VI/3, Referat VI/3/a 
das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur; Präsidialsektion, Sektion III,  
 Personalabteilung Zentralstelle 
das Bundesministerium für Finanzen; Sektion I, Abteilung I/20, Abteilung I/22, Sektion II, Abteilung II/1,  
 Abteilung II/2, Abteilung V/3 
das Bundesministerium für Inneres; Sektion I, Abteilung I/1, Referat I/1/d, Abteilung I/3, Abteilung I/4,  
 Abteilung I/7 
das Bundesministerium für Justiz; Sektion III, Abteilung III/1, Abteilung III/3 
das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft; Präsidium,  
 Abteilung Pr. 1, Abteilung Pr. 3 
das Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz; Sektion I,  
 Gruppe I/A, Abteilung I/A/2, Abteilung I/A/3 
das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie; Sektion I, Abteilung Präs. 1 
das Bundesministerium für Gesundheit und Frauen; Sektion I, Abteilung I/1, Referat I/1/a, Referat I/1/b 
das Bundesministerium für Landesverteidigung; Sektion I: Zentralsektion, Gruppe Präsidium,  
 Gruppe Personal und Ergänzung 
das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit; Bereich Personal und Recht, Abteilung Pers 2,  

Referat Pers 4/b, Bereich Budget und Administration 
die Buchhaltungsagentur des Bundes 
 
 
Betrifft: Folgerundschreiben zu Dienstreisewesen - Reisekostenrückerstattung für 

Dienstreisen zu EU-Ratsarbeitsgruppen ab 2004 
 
 
Mit Rundschreiben vom 30. Jänner 2004 betreffend „Dienstreisewesen – 
Reisekostenrückerstattung für Dienstreisen zu EU-Ratsarbeitsgruppen ab Jänner 2004“ 
(GZ 924.401/1-II/2/04) wurde die Verfügung Nr. 190/2003 des Generalsekretariates des 
Rates, mit der eine grundsätzliche Neuregelung der Erstattung der Reisekosten der 
Delegierten der Mitglieder des Rates festgelegt wurde, umgesetzt. 
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Ergänzend zu dem oben genannten Rundschreiben des Bundeskanzleramtes sind 
nunmehr folgende Punkte mitzuteilen bzw. festzulegen: 
 
 
 
1. ENDABLAGE VON REISEKOSTENBELEGEN FÜR EU-RATSREISEN 
 
Die Ratsverfügung Nr. 190/2003 sowie das ergänzend dazu erlassene Dokument des 
Generalsekretariates des Rates Zl. 116/2003 haben von den Mitgliedsstaaten eine 
zentrale Ablage der Kostenbelege, sodass sie im Falle einer Rechnungsprüfung 
zugänglich sind, verlangt. In Österreich sind die betroffenen Ratsreisen von den 
Besoldungsstellen der Ressorts verrechnet worden und die vom EU-Ratssekretariat 
geforderten Belege (Airplus-Abrechnung, Ticket und Boardingkarten) sind großteils in 
den Ressorts verblieben.  
Bei der im September 2005 stattgefundenen Rechnungsprüfung wurde die nicht zentrale 
Aufbewahrung der Kostenbelege von den Vertretern des EU-Ratssekretariats kritisiert.  
 
Um einerseits so verwaltungsökonomisch wie möglich vorzugehen und andererseits der 
Verfügung des Rates Folge zu leisten wird im Einvernehmen mit dem BMF daher 
folgende neue Vorgangsweise festgelegt: 
 
Die Kostenbelege (Airplus-Abrechnung, Ticket und Boardingkarten) sind im Original von 
jedem Ressort pro Kalenderjahr zeitlich geordnet, nach den einzelnen Bediensteten in 
gekennzeichneten Ordnern (Dienststelle, Zeitraum von-bis) bis spätestens Ende Mai 
jedes Kalenderjahres – also 5 Monate nach Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres – an 
die  
 

Buchhaltungsagentur des Bundes,  
Dresdnerstraße 89,  

1200 Wien 
 
zu übergeben.  
 
Für das Jahr 2005 ist dies ebenfalls bis spätestens Ende August 2006 durchzuführen.  
 
 
 
2. ADAPTIERTE ABRECHNUNGSLISTE AB 2006  
 
Das EU-Ratssekretariat hat dem Bundeskanzleramt im Juni 2006 eine adaptierte 
Abrechnungsliste übermittelt (siehe Beilage 1), welche für die Abrechnung der EU-
Ratsreisen, die ab dem Jahr 2006 stattgefunden haben, zu verwenden ist. Den von den 
Ressorts genannten diesbezüglichen Ansprechpartnern wird die neue Liste gesondert 
als Excel-Dokument übermittelt.  
 
Im Vergleich zur alten Abrechnungsliste sind die Spalten „Budget ESDP/non ESDP“, 
„First day of meeting“, „Code of meeting“ sowie „City of meeting“ hinzugekommen.  
Im Bezug auf das Nicht-ESVP- bzw. ESVP-Budget sind nach wie vor getrennte 
Monatslisten zu führen.  
 
Es wird weiters ersucht, die Bediensteten anzuweisen beim Punkt „Sitzung“ im 
Dienstreiseantrag nicht nur den Namen sondern auch die Kurzbezeichnung (zB A.7, 
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A.15 etc., siehe unten genanntes Verzeichnis) anzugeben. Bei den bis Ende Jänner 
des Folgejahres an das Bundeskanzleramt zu übermittelnden Gesamt-Monatslisten 
der EU-Ratsreisen ist in der Spalte „Code of meeting“ ebenfalls diese Kurzbezeichnung 
anzugeben (wenn im Dienstreiseantrag vermerkt).  
 
 
 
3. AKTUELLES VERZEICHNIS DER AN DEN VORBEREITUNGSARBEITEN DES 
RATES BETEILIGTEN AUSSCHÜSSE UND GRUPPEN 
 
Diesem Rundschreiben beiliegend (Beilage 2) übermittelt das Bundeskanzleramt die 
aktuelle Fassung (24. April 2006) des in der Verfügung Nr. 190/2003 im Anhang I 
(Sitzungen, die einen Anspruch auf Erstattung begründen) genannten Verzeichnisses 
der an den Vorbereitungsarbeiten des Rates beteiligten Ausschüsse und Gruppen.  
 
Es ist darauf hinzuweisen, dass lediglich folgende 5 Sitzungen für die Abrechnung im 
ESVP-Rahmen in Frage kommen: 
 
A.5 (Politisches und Sicherheitspolitisches Komitee) 
A.9 (Militärausschuss (EUMC)) 
A.10 (Ausschuss für die zivilen Aspekte der Krisenbewältigung) 
C.25 (Gruppe "Politisch-militärische Angelegenheiten") 
C.26 (Arbeitsgruppe des EU-Militärausschusses (EUMCWG)) 
 
 
 
4. SITZUNGSORT und REISEKOSTEN 
 
Sitzungsort: 
Jene Reisekosten (Flugkosten), die aufgrund der Teilnahme an Ratsarbeitsgruppen in 
Brüssel anfallen, werden refundiert und müssen auf die Abrechnungsliste gesetzt 
werden.  
Betreffend Sitzungen im Land des Vorsitzes ist festzuhalten, dass die Zahl der 
traditionsgemäß im Land des Vorsitzes veranstalteten Sitzungen von Gruppen oder 
Ausschüssen, die für eine Erstattung in Betracht kommen, auf höchstens 15 beschränkt 
ist (siehe Verfügung Nr. 190/2003, Anhang I, Punkt 2). Am Beginn jeder Präsidentschaft 
wird eine diesbezügliche Liste vom Ratssekretariat veröffentlicht.  
 
Die Liste der britischen, österreichischen bzw. finnischen Präsidentschaft ist unter 
folgenden Links zu finden: 
 
http://www.eu2005.gov.uk (key meetings – 13 „agreed“ informal meetings) 
http://www.eu2006.at/de (14 Informelle Ministertreffen) 
http://www.eu2006.fi/en_GB/ (siehe Beilage 3) 
 
Reisekosten: 
Während des österreichischen EU-Ratsvorsitzes im ersten Halbjahr 2006 sind für 
Reisen im Inland (falls sie unter die oben genannten refundierbaren Reisen fallen) auch 
die Bestimmungen der RGV 1955 anzuwenden. Wenn Bediensteten nun beispielsweise 
die Benützung des eigenen KFZ bewilligt wurde, um den Ort der Dienstverrichtung zu 
erreichen, so ist in diesem Fall der Betrag des anfallenden Kilometergeldes (besondere 
Entschädigung gemäß §10 Abs. 3 RGV 1955) auf die jeweilige Monatsliste zu setzen.  
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5. BUNDESINTRANET 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das vorliegende Rundschreiben im Bundesintranet 
unter folgender Adresse verfügbar ist: 
 
http://oeffentlicher-dienst.intra.gv.at/persadmin/rs/rundschreiben.htm 
 
 
 

10. Juli 2006 
Für den Bundeskanzler: 

BACHMAYER 
 
3 Beilagen 
 
 
Elektronisch gefertigt 
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B u n d e s k a n z l e r a m tB u n d e s k a n z l e r a m t
 

Betrifft:   Dienstreisewesen -  
      Reisekostenrückerstattung für Dienstreisen 
      zu EU-Ratsarbeitsgruppen ab Jänner 2004 

      Rundschreiben 

Sektion III – Öffentlicher Dienst und 
Verwaltungsreform

Abteilung III/2 Kompetenzcenter A und 
Besoldungslegistik

  
Geschäftszahl: 

 
924.401/1-III/2/04 

Sachbearbeiter: Karin Doppler 
E-mail: karin.doppler@bka.gv.at 
Telefon: (+43)-01/53 115 / 7166 

 

Fax: (+43)-01/53 115 / 7465 
 
 
An 
 
die Präsidentschaftskanzlei, 
die Parlamentsdirektion, 
den Verfassungsgerichtshof, 
den Verwaltungsgerichtshof, 
die Volksanwaltschaft, 
den Rechnungshof 
 zur Kenntnis; 
 
alle Bundesministerien, 
 
gesondert an: 

das Bundeskanzleramt; Sektion I, Abt. I/2, Abt. I/3 
das Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten; Sektion VI, Abt. VI/1, Abt. VI/3, 
 Referat VI/3/a 
das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur; Zentralsektion, Z/1, Z/2, 
 Z/3, Präsidium 
das Bundesministerium für Finanzen; Sektion I, Abt. I/20, Abt. I/22, Sektion II, Abt. II/1, 
 Abt. II/2, Abt. VI/7 
das Bundesministerium für Inneres; Sektion I, Abt. I/1, Abt. I/2, Abt. I/3, Abt. I/4 
das Bundesministerium für Justiz; Präsidialsektion, Sektion III, Abt. III/1, Abt. III/3 
das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft; 
 Präsidium, Pr. 1, Pr. 3 
das Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Kosumentenschutz; 
 Sektion I 
das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie; Sektion I, Corporate 
 Services (Präsidium), CS 5, CS 6 
das Bundesministerium für Gesundheit und Frauen; Stabstelle I/A, Abt. 1, Referat I/A/a, 
 I/A/b, I/A/c 
das Bundesministerium für Landesverteidigung; Sektion I, Gruppe A: Präsidialwesen, 
 Gruppe C: Personal- und Ergänzungswesen 
das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit; Bereich Budget und Administration, 
 Bereich Personal und Recht 
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I. 
 

Mit Verfügung des Generalsekretärs des Rates/hohen Vertreters für die gemeinsame Außen- 

und Sicherheitspolitik zur Erstattung der Reisekosten der Delegierten der Mitglieder des 

Rates vom 19.9.2003, Nr. 190/2003, erfolgt eine grundsätzliche Neuregelung der Erstattung 

der Reisekosten der Delegierten der Mitglieder des Rates. Die wesentlichen Eckpunkte 

dieser Verfügung sind folgende: 

a) Es wird ein jährlicher Pauschalbetrag pro Mitgliedstaat ermittelt, der vom 

Ratssekretariat dem Mitgliedstaat in zwei Teilbeträgen (jeweils am 15. Jänner  

60 % und am 15. Juli 40 %) an eine zentrale Vereinnahmungsstelle überwiesen 

wird. Die bisher übliche ressortweise Abrechnung im Wege von einzelnen 

Erstattungsanträgen entfällt. 

b) Der Pauschalbetrag für Österreich beträgt für das Jahr 2004 € 1.255.999,--. 

Zusätzlich wird 2004 ein Pauschalbetrag für ESVP-Sitzungen von € 29.052,-- 

überwiesen. Der Betrag errechnet sich aufgrund eines prozentuellen Schlüssels, 

der auf die vorgesehenen Haushaltsmittel angewendet wird. Für den Vorsitz 

führenden Mitgliedstaat wird der Betrag mit 1,5 multipliziert. 

c) Binnen 2 Monaten nach Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres übermittelt jeder 

Mitgliedstaat dem Generalsekretariat des Rates eine Abrechnung über die 

Verwendung des ihm zugewiesenen Betrages. Das Generalsekretariat des Rates 

prüft diese Abrechnung (ua mit Rücksicht auf die in den Sitzungen geführten 

Anwesenheitslisten) und führt gegebenenfalls eine Rechnungsprüfung der 

Verwendung der Beträge durch die Mitgliedstaaten durch. 

d) Der Pauschalbetrag ermöglicht den Mitgliedstaaten selbst über den Umfang 

seiner Vertretung in Sitzungen zu entscheiden; detaillierte Regelungen für die 

unterschiedlichen Tagungsarten zB hinsichtlich der Anzahl der Delegierten 

entfallen. Allerdings werden die Sitzungen, für die Reisekostenerstattung gewährt 

bzw nicht gewährt wird, in einem Verzeichnis, das vom Ratssekretariat 

regelmäßig aktualisiert wird, genau bezeichnet. 

 

Die näheren Details sind der beigeschlossenen Ratsverfügung Nr. 190/2003 (Anhang 1) zu 

entnehmen; die bisher maßgebliche Ratsverfügung Nr. 504/2002 tritt damit außer Kraft. 

 

II. 
 

Das Bundeskanzleramt legt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen im 

Hinblick auf die oben angesprochene Ratsverfügung und das ergänzend dazu erlassene  
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Dokument des Generalsekretariates des Rates vom 24. September 2003, Zl. 116/03, 

folgende koordinierte Vorgangsweise für die Ressorts fest: 

 

1)  Anwendungsbereich der neuen Vorgangsweise 

Anzuwenden ist die Vorgangsweise nur auf Reisen, die gegenüber dem Rat der 

Europäischen Union zur Abrechnung gelangen. Soweit also Reisekosten durch andere EU-

Organe (zB Europäische Kommission) erstattet werden, finden diese neuen Regelungen 

keine Anwendung und es bleibt diesbezüglich (vorerst) bei der bisherigen Vorgangsweise. 

Die neuen Rückerstattungsbestimmungen gelten ab 1. Jänner 2004. Reisen des Jahres 

2003 werden daher noch nach den alten Regelungen abgerechnet. 

 

2)  Kennzeichnung der Reisen als zu refundierende Reisen  

Um einen zentralen Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung des vereinnahmten 

Pauschalbetrages zu ermöglichen und im Falle einer Rechnungsprüfung Auskunft über 

tatsächlich durchgeführte und refundierbare Reisen zu ermöglichen, ist die Einhaltung 

folgender Vorgangsweise erforderlich: 

 
a) Dienstreiseanträge und Dienstreiseabrechnungen haben jedenfalls eine Angabe darüber 

 zu enthalten, ob eine refundierbare Reise vorliegt. Dabei sind im Rahmen des 

 Dienstreisemanagements jedenfalls folgende Vermerke zu definieren und vom 

 Dienstreisenden verpflichtend anzugeben: 

 - Refundierung der Reisekosten durch den Rat (nicht im ESVP-Rahmen) 

 - Refundierung der Reisekosten im ESVP-Rahmen (wenn eine solche Refundierung 

    im Ressort in Betracht kommt) 

 - sonstige Refundierung (zB durch EK) 

 
b)   Die an refundierbaren Sitzungen teilnehmenden Mitarbeiter sind anzuweisen, sich in die 

  aufliegende Anwesenheitsliste einzutragen. 

 
c) Alle Ausgaben für EU-Reisen im Rahmen der Applikation Bundesbesoldung sind 

 ausschließlich bei der VA-Post 5613/460 "Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z" zu 

 verrechnen.  

 Bei der Verrechnung aller jener Ausgaben für EU-Reisen, die nicht im Rahmen der 

 Applikation Bundesbesoldung erfolgen und von der EU refundiert werden (wie zB 

 Transportkosten), ist wie folgt vorzugehen: 

 6216/900 Auslandsreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert) 

 6216/901 Refundierung durch den Rat (nicht ESVP) 

 6216/902 Refundierung durch den Rat (ESVP) 

 6216/903 Sonstige Refundierung 
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 Die Eröffnung der VA-Posten 6216/9xx ist gem. § 48 (5) BHG beim Bundesministerium 

 für Finanzen zu beantragen.  

 

d) Die Ressorts haben dafür zu sorgen, dass von einem für das Dienstreisemanagement 

 zuständigen Mitarbeiter der Personalabteilung eine Monatsliste über jene Reisen, die 

 gegenüber dem Rat der Europäischen Union zur Abrechnung gelangen, gemäß 

 beiliegendem Formular (Anhang 2) geführt wird, die von dem jeweiligen 

 Ressortverantwortlichen zu fertigen ist. Der Ressortverantwortliche gibt den 

 Aufbewahrungsort der Kostenbelege an und versichert, dass die Angaben der Liste 

 wahrheits- und wirklichkeitsgetreu sind. Sämtliche Monatslisten eines Jahres sind vom 

 Ressort bis Ende Jänner des Folgejahres im Original an das  

     Bundeskanzleramt  
     Abteilung III/2  
     Wollzeile 1-3 
     1010 Wien 
     e-mail: iii2@bka.gv.at 

 weiterzuleiten. Diese Stelle wird mit einem Begleitschreiben die gesammelten 

 Monatslisten aller Ressorts des Abrechnungsjahres unter einem an das Ratssekretariat 

 weiterleiten. Eine Kontrolle der Richtigkeit der Listen findet durch diese Sammelstelle 

 nicht statt! 

 

3)  Verantwortlichkeiten und Prüfung 

Im Falle einer Prüfung durch das Ratssekretariat ist das Bundesministerium für Finanzen, 

Abteilung VI/7, aufgrund der Verrechnung über das bezeichnete Z-Konto in der Lage, eine 

Liste mit den Namen, Ressortzugehörigkeit und Dienstreisedaten für als refundierbar 

gebuchte Reisen jeden Jahres zu erstellen. Die Prüfer werden dann von der zentralen 

Ansprechstelle im Bundeskanzleramt an die Ressorts weiterverwiesen, bei denen die 

Abrechnungen und Belege der zu überprüfenden Dienstreisen aufliegen und werden dort 

nähere Prüfhandlungen durchführen. Eine Übermittlung von Abrechnungsbelegen an eine 

zentrale Stelle findet nicht statt. Auch die Verantwortlichkeit für die Richtigkeit der Angabe, 

dass eine refundierbare Reise vorliegt, der Mitarbeiter tatsächlich an der Sitzung 

teilgenommen hat und die Reisekosten angefallen sind (siehe zB Airplus-Abrechnung), 

verbleibt beim jeweiligen Ressort. 

 

4)  Neue Rechnungslegung für Airplus 

Das Bundeskanzleramt wird an die Bundesbeschaffung GmbH herantreten, um eine neue 

Form der Monatsabrechnung über Airplus zu erreichen. Demnach sollen gesonderte 

Abrechnungen in der Weise erfolgen, dass Flugkosten für Reisen, die vom Rat refundiert 

werden und solche die im ESVP-Rahmen refundiert werden, gesondert fakturiert werden.  
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Dies setzt voraus, dass die Mitarbeiter bei der Buchung verlässlich die Angabe über die 

Refundierungsform dem Verkehrsbüro bekannt geben und dementsprechend angewiesen 

werden. Diese separierte Abrechnung soll die richtige Buchung (siehe Punkt 2c) erleichtern. 

 

5)  Bekanntgabe eines Ansprechpartners 

Weiters wird ersucht dem Bundeskanzleramt, Abteilung III/2 einen für das 

Dienstreisemanagement im jeweiligen Ressort zuständigen Mitarbeiter als Ansprechpartner  

bis längstens 20. Februar 2004 

bekannt zu geben.  

 

6)  Bundesintranet 

Es wird darauf hingewiesen, dass das vorliegende Rundschreiben im Bundesintranet unter 

folgender Adresse verfügbar ist: 

http://oeffentlicher-dienst.intra.gv.at/persadmin/rs/rundschreiben.htm  
 

 

2 Beilagen 

 

30. Jänner 2004 

Für den Bundeskanzler: 

SC Mag. Bachmayer 

 
Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 
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